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Antrag auf Befreiung der Abwassergebühr 

für das Abrechnungsjahr 2025 

gemäß § 15 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ahnatal 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objekt (Straße, Hausnummer) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name, Vorname der/des Eigentümer/s 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Straße        PLZ, Ort 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefonnummer  (freiwillig)     Emailadresse (freiwillig) 

 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Befreiung von ____________m³ Wasser von der 

Abwassergebühr, für das Abrechnungsjahr 2025, da diese nicht der Abwasseranlage 
zugeführt wurden. 

o Die nicht zugeführte Abwassermenge, wurde durch einen privaten Wasserzähler 
gemessen. 

Der Wasserzähler Nr.: ____________ ist geeicht bis _________(Jahr) und wurde von der 
Gemeinde Ahnatal abgenommen und verplombt.  

Anfangsstand: ______________ (Foto beigefügt) 

Endstand:        ______________ (Foto beigefügt) 

 

o Die nicht zugeführte Abwassermenge bitte/n ich/wir, aufgrund der beigefügten Unterlagen, 
die eine zuverlässige Schätzung der Abwassermenge ermöglichen, zu befreien. 
 
 
 
 
 
 

der gemeindevorstand 
 



Folgende Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und werden beachtet: 

- Das Merkblatt „Die wichtigsten Punkte auf einen Blick“ 

- Ich/Wir versichere/versichern, dass ich/wir die verbrauchte Wassermenge nicht der 
Abwasseranlage zugeführt habe/n, sondern ausschließlich und ausnahmslos zur 
Gartenbewässerung / Teichbefüllung / Viehtränkung verwendet habe/n. 
 

- Ich/Wir bin/sind mir/uns bewusst, dass jede andere Verwendung des Wassers z.B. 
Schwimmbad, Poolanlage, Autowäsche, usw. eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann. 
 

 
 

Die Befüllung von Schwimmbädern und Poolanlagen mit Frischwasser darf 
nicht über den Gartenwasserzähler geleitet werden, da es sich hier um 
Schmutzwasser im Sinne des § 54, Abs. 1 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 
handelt. 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Eigentümer/s 
 
 
 
Der Erstattungsbetrag wird mit der nächsten Fälligkeit der Grundbesitzabgaben 
verrechnet. 


